
 

Praxiseröffnung – worauf muss man achten 

Berufsausübungsbewilligung 
Wenn Sie eine eigene Praxis eröffnen wollen, sind verschiedene Aspekte zu beachten und 
vorgängig abzuklären. 
 
Für eine Praxisbewilligung sollten Sie zuerst den Kantonsärztlichen Dienst des Kantons, in 
welchem Sie arbeiten möchten, kontaktieren. Eine Zusammenstellung der Adressen finden Sie 
auf der SBO-TCM Homepage unter der Rubrik Projekte > Kantone. 
Dort erfahren Sie, was Sie für Voraussetzungen für eine Berufsausübungsbewilligung erfüllen 
und welche Unterlagen Sie einsenden müssen. 
 
Räumlichkeiten 
Ihre Räumlichkeiten sollten mindestens folgende Anforderungen erfüllen:  
 

a) Der Behandlungsraum ist ein separater, für keine andere Zwecke benutzter Raum mit 
einer Grösse von mindestens 10 m2. Er muss mit Fenstern versehen sein und eine 
angemessene Belüftung muss sichergestellt werden können. 

 
b) Die Praxis soll einen separaten Warteraum für die Patienten haben. Steht kein eigener 

Raum zur Verfügung, muss für eine adäquate Wartemöglichkeit gesorgt werden. 
 
c) Für Behandlungen, bei denen der Patient sich entkleiden muss, muss eine Möglichkeit 

geschaffen werden, wo dies unbeobachtet und ungestört ablaufen kann. 
 
d) Es muss sichergestellt werden, dass die Behandlung ungestört ablaufen kann (Wechsel 

der Patienten, keine Haustiere in der Praxis etc.). 
 
e) Toilette und Waschmöglichkeiten für die Patienten müssen zwingend vorhanden sein. 
f) Die Praxis sollte einen separaten Eingang haben. 
 
g) Die Praxis muss sauber, ordentlich und gepflegt sein. Für Abfälle aller Art sind 

entsprechende Behälter vorzusehen. 
 

h) Arzneimittel sowie alle Gegenstände, die in irgendeiner Art für die Patienten gefährlich 
werden können, sollten in abschliessbaren Schränken aufbewahrt werden. 

 
i) Sämtliche Dokumente sind so zu lagern, dass kein Dritter darauf Zugriff nehmen kann. 

Das entsprechende Behältnis muss abschliessbar sein. Akten dürfen extern aufbewahrt 
werden. 



 

 
Neu eröffnete Praxen eines Mitglieds sowie bestehenden Praxen können von einem 
Prüfgremium der SBO-TCM überprüft werden, welches die Einhaltung der obigen Vorgaben 
kontrolliert.  
 
Treuhänderische Aspekte 
Ein Treuhandbüro kann Ihnen über die finanziellen Aspekte Auskunft geben. Sie werden 
beraten in Sachen Buchhaltung, Steuern und obligatorische Sozialversicherungen (AHV, 
UVG). Unseren Mitgliedern steht die Verbandstreuhänderin mit einer einmaliger kostenloser 
Beratung zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an das Sekretariat für die Kontaktdaten.  
 
Versicherungen 
Als TherapeutIn mit eigener Praxis sollten Sie rechtzeitig mit einem Experten Ihre 
Versicherungen (wie Berufshaftpflicht und Krankenversicherung) überprüfen.  
Die SBO-TCM hat für ihre Mitglieder mit verschiedenen Partnern interessante Konditionen 
ausgehandelt. Bitte kontaktieren Sie das Sekretariat für die Kontaktadressen. 
 


